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M O T I O N  von Bruno Grossmann (SVP, Wallisellen) und Heinrich Wuhrmann (SVP, 

Dübendorf)  
 
betreffend Neuordnung der Siedlungsstruktur in der Flughafenregion  
________________________________________________________________________ 
 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, die kantonale Planungs- und Baugesetzgebung dahinge-
hend zu ändern, dass eine massvolle bauliche Entwicklung in den Gemeinden der Flugha-
fenregion auch in Zukunft bestehen bleibt. In einem „Gesamtplan Flughafen“ sind Sonder-
bauvorschriften zu erlassen, welche mehr Flexibilität in der Siedlungs- und Nutzungsstruktur 
und Entwicklung in den Gemeinden ermöglichen.  
 
 
 Bruno Grossmann 
 Heinrich Wuhrmann 
 
 
Begründung:  
 
Die Qualität der Flughafenregion als wichtiger und potenter Wohn- und Werkplatz im Kanton 
Zürich ist gefährdet. Mit der bestehenden Baugesetzgebung werden, unabhängig von den 
dannzumal festgelegten An- und Abflugverfahren des Flughafens Zürich, weite Gebiete nicht 
mehr bebaubar und entwicklungsfähig sein. In der kantonalen Richt- und Nutzungsplanung 
sowie in der Planungs- und Baugesetzgebung (PBG) ist der Spezialfall „Bauen in fluglärmbe-
lasteten Gebieten“ nicht geregelt. Eine schweizerische Sonderinfrastruktur, wie sie der Flug-
hafen darstellt, verlangt nach individuellen Sonderbauvorschriften, welche durch grössere 
nutzungsplanerische Flexibilität (zum Beispiel geographische Verschiebung und Erweiterung 
von Bauzonenflächen in weniger fluglärmbelasteten Gemeindeteilen) eine massvolle Ent-
wicklung und somit die Existenz der betroffenen Gemeinden sowie ansässiger Industrie- und 
Gewerbebetriebe gewährleistet. Die Erarbeitung eines Kantonalen Gesamtplanes Flughafen 
ist unverzüglich an die Hand zu nehmen, damit die notwendigen Festlegungen im Objektblatt 
SIL eingebracht und mit der Bundesgesetzgebung koordiniert werden können. Die anste-
hende Revision des PBG ermöglicht zudem, die gesetzlichen Grundlagen für Sonderbauvor-
schriften für die Flughafenregion zu schaffen.  
 
Eine grundsätzliche Diskussion über die raumplanerische Entwicklung der Flughafenregion 
ist angezeigt. Der Zeitpunkt dafür ist in Anbetracht der diesbezüglichen Aktivitäten (An- und 
Abflugverfahren / Objektblatt SIL / PBG-Revision) sehr geeignet. Für die Gemeinden der be-
troffenen Region muss raschmöglichst wieder eine verbindliche Rechtssicherheit geschaffen 
werden.  
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